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Präambel
Aufgrund des § 10 BauGB i. V. mit § 12 BauGB sowie nach § 86 LBO wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Oldesloe vom ........................... folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 130 für das Gebiet südlich der Grabauer Straße, westlich des Meiereiweges1 und nördlich in Verlängerung des Bebauungsplanes Nr. 106; bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan als Anlagen 1 und 2 der
Begründung, erlassen:

Satzung der Stadt Bad Oldesloe
über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 130
für das Gebiet südlich der Grabauer Straße, westlich des Meiereiweges 1
und nördlich in Verlängerung des Bebauungsplanes Nr. 106

Stand: 18. Mai 2026
Verfahren:    Vorlage Wirtschafts- und Planungsausschuss

PLANUNG kompakt
Verfasser:

Röntgenstraße 1  -   23701 Eutin
Tel.:  04521 / 83 03 991
Fax.: 04521 / 83 03 993
Mail: stadt@planung-kompakt.de

STADT

Stadt Bad Oldesloe
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 130
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Planzeichenerklärung
Es gilt die Baunutzungsverordnung 2017

I. Festsetzungen (Rechtsgrundlagen)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 21a BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Sonstige Sondergebiete - Bioenergie (§ 11 Abs. 4 BauNVO)SO

a abweichende Bauweise

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

z. B. 0,6

l

Grundflächenzahl (GRZ) der baulichen Anlagen als Höchstmaß

Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Rad- und Gehweg und Zufahrt zum SO-Bioenergie-Gebiet, zu der „Fläche für
Versorgungsanlagen“, für die Anlieger der landwirtschaftlichen Flächen und für
Rettungskräfte

Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

privater Knickschutzstreifen

anzupflanzender Knick

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

II. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene Flur- und Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer22
1

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten oder mit Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

III. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Erhaltung von Knicks (§ 21 LNatSchG)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken

hier: Elektrizität / Umspannwerk

Anbauverbotszone - 20 m zur Landesstraße (§ 29 Abs. 1 StrWG)

Sichtdreieck

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, BGBl. I S. 3634, das zuletzt durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017, BGBl. I S. 3786, die zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhalts -
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Landesbauordnung von Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung des
Gesetzes vom 05.07.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 2024, 504), letzte berücksichtigte Änderung: § 58a
geändert (Art. 5 Ges. v. 13.12.2024, GVOBl. S. 875, 928)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87) geändert worden ist

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010,
GVOBl. 2010, 301, ber. 486, letzte berücksichtigte Änderung: § 19 geändert (Art. 3 Ges. v.
30.09.2024, GVOBl. S. 734)

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25.11.2003, GVOBl. 2003, 631, letzte berücksichtigte Änderung: § 57
geändert (Art. 6 Ges. v. 11.12.2025, GVOBl. 2025 Nr. 168)

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28.
Februar 2003, GVOBl. 2003, 57, letzte berücksichtigte Änderung: § 34a geändert (Art. 1 Ges. v.
26.03.2026, GVOBl. 2026 Nr. 27)

Verfahrensvermerk
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Wirtschafts- und Planungsausschusses vom

13.10.2025. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im
Stormarner Tageblatt, den Lübecker Nachrichten und dem Oldesloer Markt am xx.xx.xxxx.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist vom 30.03.2026 bis
einschließlich zum 30.04.2026 durchgeführt worden.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 30.03.2026 zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

4. Der Wirtschafts- und Planungsausschuss hat am xx.xx.xxxx den Entwurf des Bebauungsplanes mit
dem Vorhaben- und Erschließungsplan als Anlagen 1 und 2 der Begründung und seiner Begründung
beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan als Anlagen 1 und 2 der Begründung, und die
Begründung wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschließlich dem
xx.xx.xxxx auf der Internetseite der Stadt Bad Oldesloe unter
https://www.badoldesloe.de/Buerger/Wohnen-und-Bauen/Stadtentwicklung/
Bauleitplanung/Aktuelle-Beteiligungsverfahren/ und im zentralen Internetportal des Landes
Schleswig-Holstein veröffentlicht.

Zusätzlich und parallel zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB erfolgte die
öffentliche Auslegung der identischen Unterlagen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB während der
Dienststunden.

Die Veröffentlichung im Internet, und zusätzlich durch Auslegung, wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich, elektronisch oder zur
Niederschrift abgegeben werden können, durch Abdruck im Stormarner Tageblatt, den Lübecker
Nachrichten und dem Oldesloer Markt am xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der
Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB
auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Bad Oldesloe unter
https://www.badoldesloe.de/Buerger/Wohnen-und-Bauen/Stadtentwicklung/
Bauleitplanung/Aktuelle-Beteiligungsverfahren/ ins Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom xx.xx.xxxx zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan als Anlagen 1 und 2 der Begründung, sowie die
Begründung, wurden nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5) geändert. Daher wurde eine
eingeschränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB durchgeführt. Der geänderte Entwurf des
Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), und die
Begründung wurden entsprechend nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis
einschließlich dem xx.xx.xxxx auf der Internetseite der Stadt Bad Oldesloe unter
https://www.badoldesloe.de/Buerger/Wohnen-und-Bauen/Stadtentwicklung/
Bauleitplanung/Aktuelle-Beteiligungsverfahren/ und im zentralen Internetportal des Landes
Schleswig-Holstein veröffentlicht.

Zusätzlich und parallel zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB erfolgte die
öffentliche Auslegung der identischen Unterlagen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB während der
Dienststunden.

Die Veröffentlichung im Internet, und zusätzlich durch Auslegung, wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich, elektronisch oder zur
Niederschrift nur zu den gekennzeichneten Änderungen und Ergänzungen, sowie zu deren möglichen
Auswirkungen, abgegeben werden können, durch Abdruck im Stormarner Tageblatt, den Lübecker
Nachrichten und dem Oldesloer Markt am xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht.

Der Inhalt der Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2
BauGB auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Bad Oldesloe
unter https://www.badoldesloe.de/Buerger/Wohnen-und-Bauen/Stadtentwicklung/
Bauleitplanung/Aktuelle-Beteiligungsverfahren/  ins Internet eingestellt.

Stadt Bad Oldesloe, Siegel (Jörg Lembke)

- Bürgermeister -

8. Mit Datum vom xx.xx.xxxx wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen
Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude in der Planunterlagen enthalten und
maßstabsgerecht dargestellt sind

Ahrensburg, xx.xx.xxxx Siegel (Steve Wachsmuth)
- Öffentl. best. Verm.-Ing.-

9. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am xx.xx.xxxx geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

10. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B)  sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan als Anlagen 1 und 2 der
Begründung, am xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Stadt Bad Oldesloe, Siegel (Jörg Lembke)

- Bürgermeister -

11. Ausfertigung: Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan als Anlagen 1 und 2 der Begründung, wird
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Stadt Bad Oldesloe, Siegel (Jörg Lembke)

- Bürgermeister -

12. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung sowie die
Internetadresse der Stadt und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung sowie mit Vorhaben- und
Erschließungsplan als Anlagen 1 und 2 der Begründung und zusammenfassender Erklärung auf
Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den
Inhalt Auskunft erteilt, sind am .......................... durch Abdruck im Stormarner Tageblatt, den Lübecker
Nachrichten und dem Oldesloer Markt ortsüblich bekanntgemacht worden.
Nach § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB werden unbeachtlich:

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die fristgemäße
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in
eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.

Ist die Bebauungsplansatzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften über die
Ausfertigung und Bekanntmachung oder von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung
zustande gekommen, so ist gemäß § 5 Abs. 4 Abs. 3 GO die Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht
worden ist.

Die Satzung ist mithin am ............................... in Kraft getreten.

Stadt Bad Oldesloe, Siegel (Jörg Lembke)

- Bürgermeister -

z. B. (0,38) Geschossflächenzahl (GFZ) der baulichen Anlagen als Höchstmaß

Teil B: Text
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO)
1.1 Sonstiges Sondergebiet - Bioenergie (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
(1) Das Sondergebiet - Bioenergie - dient der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden

Betrieben, die der Gewinnung, Verarbeitung, Nutzung und/oder Speicherung von
regenerativen Energien dienen.

(2) Zulässig sind in dem SO-1-Gebiet:
1. Biomasseanlagen zur Verwertung von Biomasse und sonstigen Reststoffen (z. B. Mist),
2. Anlagen und Einrichtungen zur Verarbeitung der Reststoffe aus der Biomasseanlage,
3. Anlagen und Einrichtungen für die Zwischenspeicherung von regenerativen Energien,
4. Lagerflächen und -räume für die Biomasse und sonstigen Reststoffen,
5. Blockheizkraftwerke,
6. Trocknungsanlagen, wenn sie mit Produkten aus regenerativen Energien betrieben

werden,
7. der Eigenart des Gebietes entsprechende Anlagen und Einrichtungen zur Verwaltung,

Betreuung und Versorgung,
8. Stellplätze, Carports und Garagen für den durch die zugelassene Nutzung verursachten

Bedarf.

(3) Zulässig sind in dem SO-2-Gebiet:
1. Anlagen und Einrichtungen für die Zwischenspeicherung von regenerativen Energien, wie

zum Beispiel Batteriespeicheranlagen und Thermoanlagen,
2. Stellplätze, Carports und Garagen für den durch die zugelassene Nutzung verursachten

Bedarf.

1.2 Nebenanlagen (§§ 12 Abs. 6, 14 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Im Plangebiet sind Garagen, Carports, hochbauliche Nebenanlagen und hochbauliche
Einrichtungen außerhalb der überbaubaren Grundstücksgrenze unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21a BauNVO)
2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB)
(1) Innerhalb des SO-1-Gebietes sind bauliche Hauptanlagen bis 27 m Höhe über den

Bezugspunkt "+ 41,5 m über Normalhöhennull (NHN) (DHHN 2016)" zulässig.

(2) Innerhalb des SO-2-Gebietes sind bauliche Hauptanlagen bis 6 m Höhe über den
Bezugspunkt "+ 41,5 m über Normalhöhennull (NHN)" zulässig.

(3) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO ist eine Überschreitung der zulässigen Oberkante für
technisch erforderliche bzw. untergeordnete Bauteile (zum Beispiel Schornsteine,
technische Aufbauten, Antennen, Laternen, Funktürme etc.) bis 40 m Höhe über den
Bezugspunkt "+ 41,5 m über Normalhöhennull (NHN)" zulässig.

Einfahrts- und Ausfahrtsbereich

Hinweise

1. Bau- und Bodendenkmalpflege
Es wird auf § 15 DSchG hingewiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die
Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der
Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem
Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die
nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten
geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der
Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

2. Artenschutz
Es sind artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen:

Vm 1 Ökologische Baubegleitung

Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung der artenschutzrechtlichen Minderungs-,
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie des Knick- und Baumschutzes ist eine
ökologische Baubegleitung durchzuführen. Dabei sind sowohl die Umsetzung der Maßnahmen,
als auch der naturschutzfachlichen Nebenbestimmungen der Baugenehmigung zu
überwachen.

Es sind die anerkannten fachlichen Vorgaben (wie DIN 18920 und RSBB) und die
Gehölzschnittzeiten gem. § 39 (5) 2 BNatSchG zu berücksichtigen. Die Einhaltung der 3 m
Knickschutzabstände ist zu berücksichtigen. Das Befahren, das Abstellen von Maschinen, die
Lagerung von Materialien, Aushub oder Abfällen wie z.B. Verpackungsmaterial ist zu
vermeiden.

Die Ökologische Baubegleitung hat während des gesamten Bauzeitraumes im 10- bis 14-
tägigen Rhythmus durch eine fachlich ausgebildete Person stattzufinden.

Treten im Einzelfall unvorhersehbare Umstände auf, werden diese mit der zuständigen
Naturschutzbehörde abgestimmt und nachvollziehbar dokumentiert. Falls nötig, müssen
Festlegungen bzw. Auflagen für den weiteren Bauablauf getroffen oder weitere Maßnahmen
zum Schutz der aufgefundenen Tiere und Fortpflanzungsstätten festgelegt werden.

Vm 2 Bauzeitenregelung

Haselmaus

Für die Rodung des 3 m  Knickabschnittes sind zunächst Bäume und Sträucher im Zeitraum
zwischen dem 01.12. bis 28.02. zu fällen. Dabei ist das Befahren des Knickwalls zu
unterlassen und das Schnittgut unverzüglich zu beräumen und abzutransportieren.

Die Rodung der Wurzelstöcke sowie ggf. die Einebnung des dann gehölzfreien
Knickwallabschnittes und die Vorbereitung der Leitungsschächte sind außerhalb der
Wintermonate ab dem 01.05. umzusetzen.

Fledermäuse

Fledermausquartiere in den älteren Überhältern sowie Fledermausaktivitäten im Bereich des
Vorhabens können nicht ausgeschlossen werden, eine Knickrodung auf 3 m Länge ist im
Rahmen der Vorhabenumsetzung vorgesehen, Lichtraumprofilschnitte sind ggf. notwendig.

Um die Auslösung der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG für die Artengruppe
der Fledermäuse zu vermeiden, ist eine Bauzeitenregelung zu berücksichtigen:

Lichtraumprofilschnitte (maximal zulässigen Höhe von Lastkraftwagen: 4 m) sind ggf.
notwendig, es wird daher vom Worst-Case ausgegangen. Auf Grund der Altersstruktur der
Überhälter (Bäume mit >50cm Stammdurchmesser) sind Quartiersstrukturen und damit eine
Beeinträchtigung der g. Fledermausarten auf Grund der Schnittmaßnahmen nicht vollständig 
auszuschließen.
Wenn Lichtraumprofilschnitte an Bäumen notwendig sind, sind diese bei Gehölzen mit einem 
Stammdurchmesser von <50 cm im Zeitraum zwischen Anfang Dezember bis Ende Februar 
durchzuführen.
Bei Schnittmaßnahmen an Gehölzen mit einem Stammdurchmesser von >50 cm ist vor den 
Arbeiten durch einen fachkundigen Biologen zu prüfen, ob Quartiere vorhanden und besetzt 
sind. Werden Quartiere festgestellt, ist in Abstimmung mit der UNB eine CEF-Maßnahme 
durchzuführen (s. CEF 1).

Amphibien

Im Zeitraum vom 01.12. bis 01.02. sind Gehölze außerhalb der Aktivitätsphase der Amphibien 
schonend und per Hand zu schneiden. Der Wurzelraum der Gehölze einschließlich eines 
mindestens 1 m breiten Schutzstreifens darf nicht mit Fahrzeugen befahren werden.

Die Rodung der Wurzelstöcke sowie ggf. die Einebnung des dann gehölzfreien 
Knickwallabschnittes und die Vorbereitung der Leitungsschächte sind außerhalb der 
Wintermonate ab dem 01.05. umzusetzen.

Brutvögel

Die Gehölzschnittzeiten gem. § 39 (5) 2 BNatSchG sind zu berücksichtigen (Das Abschneiden, 
auf den Stock setzen oder Beseitigen von Bäumen, die außerhalb des Waldes, von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebenden 
Zäunen, Gebüschen und anderen Gehölzen ist in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
verboten).

Die Baufeldfreimachung, z.B. zur Errichtung von Fundamenten, zur Herstellung von 
Zuwegungen, Lager- oder Stellflächen, hat außerhalb der Brutzeit der Bodenbrüter im Zeitraum 
zwischen dem 01. September und dem letzten Tag des Monats Februar zu erfolgen.
Wenn die Arbeiten zur Baufeldfreimachung in die Brutzeit der Bodenbrüter fallen, ist frühzeitig 
durch geeignete Maßnahmen die Besiedlung der betreffenden Flächen zu verhindern.

(4) Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken im SO-1-Gebiet sind bis zu einer
Höhe von "+ 41,5 m über Normalhöhennull (NHN)" zulässig zwecks Erstellung eines
einheitlichen Bezugspunktes.

2.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO)
(1) Die zulässige Grundflächenzahl in dem SO-1-Gebiet darf durch die Grundflächen der in § 19

Abs. 2 BauNVO und in Satz 1 des § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer
Gesamtgrundflächenzahl von 0,9 überschritten werden.

(2) Die zulässige Grundflächenzahl in dem SO-2-Gebiet darf durch die Grundflächen der in § 19
Abs. 2 BauNVO und in Satz 1 des § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer
Gesamtgrundflächenzahl von 0,3 überschritten werden.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 - 23
BauNVO)

3.1 Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
In der abweichenden Bauweise sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand in einer Länge von
über 50 m zulässig.

4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und § 9 Abs. 1a BauGB i. V. m. § 18 BNatSchG)

(1) Die Grünflächen "Knickschutzstreifen" sind extensiv zu pflegen.

(2) Der im „Teil A: Planzeichnung“ festgesetzte "anzupflanzende Knick" und der
„Knickschutzstreifen“, der mit dem anzupflanzenden Knick überstellt ist, dient als Ausgleich des
Eingriffes in Boden, Natur und Landschaft gemäß § 1a Abs. 3 BauGB innerhalb des
Plangebietes.

5. Bedingte Festsetzungen (§ 9 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB)
(1) Innerhalb des Plangebietes des SO-Gebietes sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren

Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

(2) Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen
Durchführungsvertrages für das SO-Gebiet sind zulässig.

6. Baugestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs.  4 BauGB i. V. m. § 86 LBO)
Einzäunung: Die durchgängige Einfriedung der SO-Flächen und der "Fläche für
Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen" zu den angrenzenden Grundstücken ist bis zu einer Höhe von max. 2,50 m
zulässig.

Vm 3 Amphibienschutzzaun

Vor dem Beginn der Aktivitätszeit (01.02. bis 31.10.) sind temporäre, mind. 30 cm hohe 
Schutzzäune um das Baufeld zu installieren und bis zum Ende der Baumaßnahmen zu 
belassen. Der Zaun muss eine nach Außen geneigte Oberkante haben, welche das 
Auswandern aus der Fläche ermöglicht und das Einwandern neuer Individuen verhindert. Eine 
Mahd der angrenzenden Vegetation verhindert, dass Tiere den Zaun überklettern können.

Für eine Verbesserung der Auffindwahrscheinlichkeit sind künstliche Verstecke auszulegen. 
Vor Baubeginn sind das Baufeld und die Verstecke täglich auf Besatz zu kontrollieren. Werden 
mehrmals hintereinander keine Tiere mehr gefunden, ist davon auszugehen, dass das Baufeld 
frei oder nahezu frei von Amphibien ist.

Falls eine hohe Anzahl an Individuen im Baufeld auftritt, ist der Schutzzaun an der Innenseite 
mit flachen Ausstiegsrampen (Erde) auszustatten.

Vm 4 Ausstiegshilfe an offenen Gräben

Offene Gräben mit einer Wandneigung >35° sind mit flacheren Rampen auszustatten, über die 
hineingefallene Amphibien oder Reptilien selbstständig aus den Gräben klettern können.

Vm 5 Vermeidung der Ansiedlung von Bodenbrütern auf dem Baufeld

Wenn die Arbeiten zur Baufeldfreimachung in die Brutzeit der Bodenbrüter fallen, ist frühzeitig 
durch geeignete Maßnahmen die Besiedlung der betreffenden Flächen zu verhindern, z.B. 
durch

- regelmäßiges Abschleppen des Baufeldes während der Brutzeit und
- das Aufstellen von Pflöcken mit Flatterbändern (ab 01.02. Kontrolle auf Anwesenheit von

Bodenbrütern, Aufstellen von Pflöcken im Abstand von 15 m mit 1,20 m Höhe und 1,5 m
langem Flatterband, Erhalt mindestens bis Ende der Erdarbeiten).

-

Vm 6 Kleinsäugerschutz

Zur Gewährleistung der Durchgängigkeit für Kleinsäuger ist die Umzäunung der Biogasanlage 
durchlässig für kleinere Säugetiere zu gestalten (Einzeldurchlässe, z.B. „Igeltore“ oder 
punktuelle Anhebung des Zauns).

Vm 7 Insekten- und fledermausschonende Beleuchtung

Zum Schutz von Fledermäusen und Insekten ist § 41a BNatSchG zu berücksichtigen:
Gem. § 41a (1) BNatSchG sind neu zu errichtende Beleuchtungen so anzubringen, mit 
Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten 
vor nachteiligen Auswirkungen geschützt sind. Wenn eine nächtliche Beleuchtung für die 
Baustelle bzw. Biogasanlage notwendig wird, ist diese während der Bauzeit und der 
Betriebszeit so gering wie möglich zu gestalten und nur auf das unbedingt erforderliche Maß 
zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebsablaufs und zur Verhütung von 
Unfallgefahren zu beschränken.

Zu verwenden sind dimmbare LEDs (2.200 K bis 2.700 K, wobei Farbtemperaturen zwischen 
1.800 K - 2.200 K am verträglichsten sind) und Lampengehäuse, die nur einen geringen 
Lichtanteil in die Umgebung abstrahlen. Es sind Leuchten zu verwenden, die kein Licht 
oberhalb der Horizontalen abstrahlen und die gegen das Eindringen von Insekten abgeschirmt 
sind. Umliegende Knicks sind vor übermäßiger Anstrahlung zu schützen.

Sollte eine durchgängige nächtliche Beleuchtung installiert werden, können alternativ 
dynamische Systeme verwendet werden, die sich durch Bewegungssensoren einschalten.

CEF 1 Ersatzquartiere für Fledermäuse

Lichtraumprofilschnitte sind ggf. notwendig, es wird daher vom Worst-Case ausgegangen. Auf 
Grund der Altersstruktur der Überhälter (u.a. Bäume mit >50cm Stammdurchmesser) sind 
Quartiersstrukturen und damit eine Beeinträchtigung der g. Fledermausarten auf Grund der 
Schnittmaßnahmen nicht vollständig auszuschließen.

Bei Schnittmaßnahmen an Gehölzen mit einem Stammdurchmesser von >50 cm ist vor den 
Arbeiten durch einen fachkundigen Biologen zu prüfen, ob Quartiere vorhanden und von 
Fledermäusen besetzt sind.

Werden Quartiere festgestellt, müssen die Ersatzquartiere vor Beginn der Baumaßnahme 
platziert werden. Die genaue Anzahl ist in Abstimmung mit der UNB festzulegen. Als Quartiere 
eignen sich z.B. Fledermaus-Universal-Sommerquartiere 1FTH der Fa. Schwegler und 
Fledermaus-Winterquartier 1WQ (oder gleichwertig).

CEF 2 Lebensraumaufwertung für die Feldlerche

Für die CEF-Maßnahme wird eine Fläche von 0,5 ha je Revier angesetzt. Auf einer Fläche von 
0,5 ha ist daher eine Ackerbrache auf bisher intensiv genutzten Ackerflächen anzulegen.

Das Maßnahmenziel besteht in der Anlage einer Ackerbrache in der Gemarkung Blumendorf, 
Flur 1, Flurstück 6.

Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege:

Der Boden ist vor der Aussaat entsprechend vorzubereiten (Pflügen/ Fräsen, Herstellung einer 
feinkrümeligen Bodenstruktur), um die bestmöglichen Keimbedingungen für Lichtkeimer zu 
schaffen.

Auszusäen ist standortgerechtes, autochthones Saatgut (Regiosaatgut). Eine lückige Ansaat 
mit dem Erhalt von Rohbodenstellen ist anzustreben.

Vorgaben zur Unterhaltungspflege:

Auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und die Ausbringung von Düngern sowie die 
mechanische Unkrautbekämpfung ist zu verzichten.

Die Fläche ist einmalig ab dem 15.08. mit Beräumung des Mähgutes zu mähen. Zu verwenden 
ist ein Balkenmäher, die Mahdhöhe muss mindestens 10 cm betragen. Auf besonders 
wüchsigen Standorten ist zur Aushagerung in den ersten drei Jahren ggf. eine zweite Mahd bis 
01.03. vorzunehmen.

Danach erfolgt die Mahd bedarfsweise ab dem 15.08. Dabei muss die Funktionsfähigkeit für 
die Feldlerche durch den lückigen Bewuchs erhalten bleiben, bspw. durch eine gestaffelte 
Mahd (Mindestbreite 20 m) alle 2 Jahre.

3. Altlasten
Im Kataster der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Stormarn sind für den
Geltungsbereich des Bebauungsplans keine Altablagerungsflächen und keine
altlastenverdächtigen Flächen oder Altlasten verzeichnet. Es wird somit davon ausgegangen,
dass das B-Plangelände insgesamt „altlastenfrei“ ist, anderslautende Informationen liegen
nicht vor.
Gem. § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte für
das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der Unteren
Bodenschutzbehörde mitzuteilen.
Werden bei den Bodenarbeiten auffällige oder belastete Böden aufgenommen, sind diese ggf.
zu untersuchen und gesondert zu entsorgen. Die untere Abfallentsorgungsbehörde ist davon
unverzüglich zu informieren.

4. Einsehbarkeit:
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
DIN-Vorschriften u. ä.) können im Stadthaus, Fachbereich IV „Bauen und Umwelt“ Markt 5,
23843 Bad Oldesloe, eingesehen werden. Soweit auf DIN-Vorschriften / technische
Regelwerke in der Satzung verwiesen wird, werden diese ebenfalls in der Stadt zur
Einsichtnahme bereitgehalten.

Bereich ohne Einfahrt- und Ausfahrt
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